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PAL Next AG
München

Bilanz der PAL Next AG zum 31. Dezember 2024

AKTIVA PASSIVA

Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR EUR

Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR EUR

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähn-
liche Rechte und Werte 1,00 1,00

2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche
Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Li-
zenzen an solchen Rechten und Werten 15.384,70 88.741,48

15.385,70 88.742,48

II. Sachanlagen

1. Technische Anlagen und Maschinen 5.410,00 8.243,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 16.123,00 27.486,00

21.533,00 35.729,00

III. Finanzanlagen

1. Anteile an verbundenen Unternehmen 6.987.251,00 1.737.251,00

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

1. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 0,00 29.608,93
2. Geleistete Anzahlungen 1.470,59 0,00

1.470,59 29.608,93

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 11.442,38 418.519,57
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 2.225.683,19 5.456.478,22
3. Sonstige Vermögensgegenstände 505.397,17 161.938,25

2.742.522,74 6.036.936,04

III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten 680.726,96 203.369,92

C. Rechnungsabgrenzungsposten 83.822,76 93.884,51

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital 25.591.918,00 25.565.918,00

II. Kapitalrücklage 18.900.175,81 18.900.175,81

III. Gewinnrücklagen

1. Gesetzliche Rücklage 14.268,80 14.268,80

IV. Verlustvortrag -37.142.034,16 -33.514.041,60

V. Jahresfehlbetrag -1.198.013,04 -3.627.992,56

B. Rückstellungen

1. Sonstige Rückstellungen 59.535,00 198.247,33

C. Verbindlichkeiten

1. Anleihen 3.056.421,00 32.000,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 26,71 54,75
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 521.261,40 556.771,33
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unter-

nehmen 617.744,26 23.660,26
5. Sonstige Verbindlichkeiten 98.517,97 76.459,76

4.293.971,34 688.946,10
- davon aus Steuern EUR 9.472,81 (EUR 18.732,88)

D. Rechnungsabgrenzungsposten 12.891,00 0,00

10.532.712,75 8.225.521,88 10.532.712,75 8.225.521,88



PAL Next AG
München

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024

Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR EUR

1. Umsatzerlöse 555.221,35 738.010,31

2. Verminderung des Bestands an fertigen und
unfertigen Erzeugnissen -29.608,93 0,00

3. Sonstige betriebliche Erträge 38.845,82 75.142,70

4. Materialaufwand
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen -18.082,16 -24.845,05

5. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter -482.643,56 -924.080,88
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für

Altersversorgung und für Unterstützung -91.518,66 -113.936,89
-574.162,22 -1.038.017,77

- davon für Altersversorgung EUR -8.256,00 (EUR -9.471,00)

6. Abschreibungen
a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des

Anlagevermögens und Sachanlagen -85.094,86 -17.352,82
b) Auf Vermögensgegenstände des Umlaufver-

mögens, soweit diese die in der Kapitalgesell-
schaft üblichen Abschreibungen überschreiten -419.076,79 -1.034.683,26

-504.171,65 -1.052.036,08

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen -1.024.355,52 -2.816.906,32

8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 407.020,54 495.336,78
- davon aus verbundenen Unternehmen EUR 407.020,54

(EUR 495.336,78)

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -48.720,27 -4.677,13

10. Ergebnis nach Steuern -1.198.013,04 -3.627.992,56

11. Jahresfehlbetrag -1.198.013,04 -3.627.992,56
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Anhang 

 
 
 
I. Allgemeine Angaben 
 
1. Eckdaten zum Unternehmen 
 
Mit Beschluss der Hauptversammlung vom 26.08.2024 wurden die Firma und der Gegenstand 
des Unternehmens geändert. Die Gesellschaft ist nunmehr unter der Firma PAL Next AG 
(bisher PANTAFLIX AG) mit Sitz in München beim Handelsregister des Amtsgerichts 
München unter der Nummer HRB 235252 eingetragen. 
 
Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalge-
sellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB auf. 
 
Die Aktien der Gesellschaft sind im Börsensegment Scale der Deutschen Börse 
(Qualitätssegment für kleine und mittlere Unternehmen (KMU)) notiert. 
 
2. Gliederung, Vorjahresbeträge, Abweichungen von der Generalnorm 
 
Im Rahmen der Veröffentlichung wird von den größenabhängigen Erleichterungen für die 
Aufstellung gemäß § 274 a sowie § 288 HGB und die Veröffentlichung nach § 326 HGB Ge-
brauch gemacht. 
 
Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz oder im Anhang ausgeübt werden können, wur-
de der Vermerk im Anhang gewählt. 
 
Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde gemäß § 275 HGB nach dem Gesamtkostenverfah-
ren aufgestellt. 
 
3. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze 
 
Die Gesellschaft richtet sich bei der Bilanzierung und Bewertung nach den Vorschriften der 
§§ 242 ff HGB sowie nach den für Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften der §§ 264 ff 
HGB und ergänzend nach den Vorschriften des AktG. 
 
Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bilanzierungs- und Bewertungs-
methoden wurden beibehalten. 
 



 
 

 

II. Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung 
 
Anlagevermögen 
 
Das Anlagevermögen ist mit den Anschaffungskosten unter Berücksichtigung planmäßiger 
Abschreibungen, entsprechend der Nutzungsdauer, bewertet.  
Die immateriellen Vermögensgegenstände beinhalten auch Markenrechte, die auf Grund ihrer 
unbegrenzten Nutzungsdauer nicht planmäßig abgeschrieben werden. Auf diese war im 
Berichtsjahr eine außerplanmäßige Abschreibung von T€ 73 vorzunehmen. 
Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten oder dem niedrigeren beizulegenden Wert bi-
lanziert.  
 
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 
 
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nominalwert ausgewiesen. 
Es wurden Wertberichtigungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert vorgenommen. 
 
Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen beinhalten in Höhe von T€ 8.473 (i.Vj.  
T€ 11.639) Darlehens- und Zinsforderungen, in Höhe von T€ 22 (i.Vj. T€ 9) Forderungen aus 
Verrechnungsverkehr sowie in Höhe von T€ 291 (i.Vj. T€ 369) Forderungen aus Lieferungen 
und Leistungen. Es werden Wertberichtigungen von T€ 6.560 (i.Vj. T€ 6.560) auf den nie-
drigeren beizulegenden Wert vorgenommen. 
 
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten 
 
Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nominalwert bewertet. 
 
Eigenkapital 
 
Das Grundkapital der Gesellschaft wurde im Berichtsjahr von € 25.565.918 durch Ausübung 
des Wandlungsrechts aus einer Wandelanleihe um € 26.000 auf € 25.591.918 erhöht und ist 
eingeteilt in 25.591.918 Inhaberaktien in Form von nennbetragslosen Stückaktien. 
 
Bedingtes Kapital 
 
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 
19.07.2017 und Herabsetzung mit Beschluss vom 10.12.2020 um € 55.000 bedingt erhöht 
(Bedingtes Kapital 2017/I). 
 
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 
25.07.2018, Herabsetzung mit Beschluss vom 10.12.2020 und nach teilweiser Aufhebung mit 
Beschluss vom 26.08.2024 um € 241.000 bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2018/II). 
 
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 
23.07.2019 und nach teilweiser Aufhebung mit Beschlüssen vom 26.08.2021 und 26.08.2024 
um € 115.000 bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2019/I). 
 
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 
21.07.2022 und nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2024 um € 8.156.612 
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2022/I).  
 
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 



 
 

 

21.07.2022 und Aufstockung mit Beschluss vom 26.08.2024 um € 4.702.183 bedingt erhöht 
(Bedingtes Kapital 2022/II). 
 
Genehmigtes Kapital 
 
Die Hauptversammlung vom 26.08.2024 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2023/I 
und die Schaffung eines Genehmigten Kapitals 2024/I beschlossen.  
 
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.08.2024 ermächtigt, das 
Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 25.08.2029 gegen Bar- und/oder 
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu € 12.782.959 zu erhöhen, wobei das 
Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2024/I). 
 
Kapitalrücklage 
 
Die Kapitalrücklage beträgt unverändert € 18.900.175,81. 
 
Rückstellungen 
 
Die Rückstellungen berücksichtigen unseres Erachtens alle erkennbaren Risiken und Ver-
pflichtungen und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendi-
gen Erfüllungsbetrags angesetzt. Pensionsverpflichtungen bestehen nicht. 
 
Verbindlichkeiten 
 
 
Auf Grund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 21.07.2022 hat der Vorstand der 
Gesellschaft am 29.09.2023 mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, eine mit 3,0% 
verzinste Unternehmenswandelanleihe im Gesamtnennbetrag von bis zu € 8.000.000 
eingeteilt in bis zu 8.000 auf den Inhaber lautende Schuldverschreibungen im Nennbetrag von 
jeweils € 1.000 zu begeben. Im Geschäftsjahr wurden Schuldverschreibungen über € 
3.050.421 (i.Vj. € 34.000) ausgegeben, von denen in 2024 € 26.000 (i.Vj. € 2.000) in 26.000 
Stückaktien gewandelt wurden. 
 
Die Verbindlichkeiten sind zu Erfüllungsbeträgen angesetzt und haben folgende Restlaufzei-
ten: 

 Gesamtbetrag 
zum 

 
davon mit einer Restlaufzeit 

 31.12.2024 bis zu 1 Jahr 1 bis 5 Jahren über 5 Jahren 
 € € € € 
Verbindlichkeiten 
   aus Wandelschuldverschreibungen 

 
3.056.421,00 

 
0,00 

 
3.056.421,00 

 
0,00 

   gegenüber Kreditinstituten 26,71 26,71 0,00 0,00 
   aus Lieferungen und Leistungen 521.261,40 521.261,40 0,00 0,00 
   gegenüber verbundenen Unternehmen 617.744,26 617.744,26 0,00 0,00 
Sonstige Verbindlichkeiten 98.517,97 98.517,97  0,00  0,00 

     

 4.293.971,34  1.248.991,96  3.056.421,00  0,00 
 
 



 
 

 

III. Sonstige Angaben 
 
Geschäftsführung 
 
Vorständin war im Berichtsjahr: 
 Stephanie Schettler-Köhler, Kauffrau, München  
   Sie ist einzelvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB 
    befreit. 
 
Aufsichtsrat 
 
Der Aufsichtsrat bestand aus folgenden Mitgliedern: 
 
Dan Maag, Filmproduzent, Hamburg (bis 26.08.2024, Vorsitzender des Aufsichtsrates) 
 
Marcus Machura, Rechtsanwalt (bis 26.08.2024 stellvertretender Vorsitzender des 
Aufsichtsrates, ab 26.08.2024 Vorsitzender des Aufsichtsrates)
 
Kerstin Trottnow, Director Finance & Accounting, Thinkproject Holding GmbH, München 
(Mitglied des Aufsichtsrates bis 26.08.2024, ab 26.08.2024 stellvertretende Vorsitzende des 
Aufsichtsrates)
 
Nicolas Paalzow, Kaufmann, München (ab 26.08.2024 Mitglied des Aufsichtsrates)
 
Arbeitnehmerzahl gem. § 285 Nr. 7 HGB 
 
Es wurden im Berichtsjahr durchschnittlich 4 Arbeitnehmer beschäftigt. 
 
Aktienoptionen 
 
Zum 31. Dezember 2024 hat die Gesellschaft 651.000 Optionen aus den Aktienoptionspro-
grammen 2017, 2018, 2019 und 2022 zum Erwerb von nennwertlosen Stückaktien der 
Gesellschaft ausgegeben. Die Optionen können erstmals nach einer Wartezeit von vier Jahren 
ab dem jeweiligen Ausgabetag ausgeübt werden. Die im Rahmen des Aktienoptions-
programms ausgegebenen Optionen können nur innerhalb von fünf Jahren nach ihrer erstma-
ligen Ausübungsmöglichkeit ausgeübt werden. 
 
Sonstige finanzielle Verpflichtungen 
 
Es bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Mietverträgen, Leasingverträgen und 
Dienstleistungsverträgen in Höhe von € 574.394,07, von denen € 264.111,52 in 2025 fällig 
sind. 
 



 
 

 

Aufwendungen von außergewöhnlicher Größenordnung (§ 285 Nr. 31 HGB) 
 
Bei der Tochtergesellschaft PANTAFLIX Technologies GmbH wurde über die bisherigen 
Wertberichtigungen hinaus ein Darlehens- und Zinsverzicht seitens der PAL Next AG in Hö-
he von TEUR 419 vorgenommen. 
 
Es ist weiterhin der Verlust der Hälfte des Grundkapitals im Einzelabschluss der PAL Next 
AG anzuzeigen. 
 
Abhängigkeitsbericht 
 
Der Vorstand der PAL Next AG hat den nach § 312 AktG vorgeschriebenen Bericht an den 
Aufsichtsrat erstattet und folgende Schlusserklärung abgegeben: 
 
"Die PAL Next AG hat bei den im Bericht über Beziehungen zu verbundenen Unternehmen 
aufgeführten Rechtsgeschäften nach den Umständen, die dem Vorstand zu dem Zeitpunkt be-
kannt waren, zu dem die Rechtsgeschäfte vorgenommen wurden, bei jedem Rechtsgeschäft 
eine angemessene Gegenleistung erhalten. Rechtsgeschäfte mit Dritten sowie Maßnahmen auf 
Veranlassung oder im Interesse herrschender Unternehmen oder eines mit Ihnen verbundenen 
Unternehmens wurden nicht vorgenommen, getroffen oder unterlassen." 
 
Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres (§ 285 Nr. 33 HGB) 
 
Es haben sich keine Vorgänge ergeben, über die zu berichten wäre. 
 
 
München, den 09. April 2025 
PAL Next AG 
 
 
   
Stephanie Schettler-Köhler 
(Vorständin)  
 



Concept Wirtschaftsprüfung GmbH
W i r t s c h a f t s p r ü f u n g s g e s e l l s c h a f t

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die PAL Next AG:

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der PAL Next AG, München, – bestehend aus der Bilanz zum
31.12.2024 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01.01.2024 bis
31.12.2024 so wie dem Anhang einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewer tungs-
methoden – ge prüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der
beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaf-
ten geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes
Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31.12.2024 sowie ihrer Ertragslage für
das Ge schäftsjahr vom 01.01.2024 bis zum 31.12.2024.

Gemäß § 322 Abs.3 S. 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen
die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Be-
achtung internationaler Prüfungsstandards (ISA) des IAASB durchgeführt. Ergänzt wurden die ISA
durch das wp.net-Fachgutachten zur Abschlussprüfung nach ISA, um die deutschen Rechnungsle-
gungs- und Berichtsvorschriften einzuhalten. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und
Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresab-
schlusses“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unterneh-
men unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen
Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit die-
sen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachwei-
se ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresab-
schluss zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Infor-
mationen umfassen:

· die übrigen Teile des Geschäftsberichts, mit Ausnahme des geprüften Jahres abschlusses so-
wie unseres Bestätigungsvermerks.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen Informa tionen
zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

· wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresabschluss oder unseren bei der Prüfung erlangten
Kenntnissen aufweisen oder

· anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.



Concept Wirtschaftsprüfung GmbH
W i r t s c h a f t s p r ü f u n g s g e s e l l s c h a f t

Wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätig-
keit

Aufgrund der anhaltenden Verlustsituation hat die Gesellschaft einen Verlust in Höhe der Hälfte
des Grundkapitals zu verzeichnen. Die Gesellschaft ist zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit
zum Stichtag auf weitere Finanzierungen der Aktionäre bzw. die Finanzierung durch die Wandelan-
leihe angewiesen.

Hierzu hat die Gesellschaft bis zum Berichtszeitpunkt folgende Maßnahmen durchgeführt:

Die Gesellschaft hat die Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen in Höhe von insgesamt EUR
8 Mio. mit einer Laufzeit bis 2026 gezeichnet. Zum Bilanzstichtag sind hieraus TEUR 3.084 zuge-
flossen und davon TEUR 28 in Grundkapital gewandelt. Die Wandelanleihe ist voll platziert. Die
restlichen Wandelschuldverschreibungen in Höhe von  TEUR 4.916 werden bei Bedarf vom Vor-
stand bis spätestens 2026 abgerufen und eingezahlt sein.

Ohne Berücksichtigung der vorgenannten Maßnahmen zeigen die  finanzwirtschaftlichen und be-
trieblichen Gegebenheiten, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, die bedeutsame Zweifel an
der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen kann und die
ein bestandsgefährdendes Risiko im Sinne von § 322 Abs. 2 Satz 3 HGB darstellen. Unsere Prü-
fungsurteile sind bezüglich dieses Sachverhalts nicht modifiziert.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahres abschluss

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den
deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentli-
chen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes
Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzli-
chen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deut-
schen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstel-
lung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen
aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögens-
schädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die
Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren
haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der
Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bi-
lanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Ge-
sellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses.



Concept Wirtschaftsprüfung GmbH
W i r t s c h a f t s p r ü f u n g s g e s e l l s c h a f t

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als
Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtü-
mern ist, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresab-
schluss beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in
Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der Internationalen Standards (ISA) durchge-
führte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können
aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn
vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage
dieses Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflus-
sen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grund-
haltung.

Darüber hinaus

· identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresab-
schluss aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshand-
lungen als Reaktion auf diese Risiken durch und erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend
und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass ei-
ne aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt
wird, ist höher als das Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Dar-
stellung nicht aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschun-
gen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen
interner Kontrollen beinhalten können.

· erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten inter-
nen Kontrollen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen an-
gemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kon-
trollen der Gesellschaft abzugeben.

· beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rech-
nungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern darge-
stellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

· ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern
angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit so-
wie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im
Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der
Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls
wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet,
im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und Lagebericht
aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prü-
fungsurteil zu modifizierenWir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis
zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignis-
se oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmens-
tätigkeit nicht mehr fortführen kann.



Concept Wirtschaftsprüfung GmbH
W i r t s c h a f t s p r ü f u n g s g e s e l l s c h a f t

· beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses, einschließlich der Anga-
ben, sowie ob der Jahresabschluss die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so
darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmä-
ßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-,
Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplan ten Umfang
und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststel lun gen, einschließlich etwai-
ger Mängel in internen Kontrollen, die wir während un se rer Prüfung feststellen.

 

Mainz, den 11. April 2025

 

Concept Wirtschaftsprüfung GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Joachim Wittlich
Wirtschaftsprüfer

Joachim Wittlich
Unterschrift JW



1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschafts-
prüferinnen, Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
(im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und
ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirt-
schaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas
anderes ausdrücklich in Textform vereinbart oder gesetzlich zwingend
vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirt-
schaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies vereinbart ist oder
sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf
solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten
gegenüber. Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit
dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten
zu.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein
bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsät-
zen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer 
übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben
der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder
Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der
Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sach-
verständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei
betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen Vereinbarung in
Textform.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschlie-
-

tet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folge-
rungen hinzuweisen.

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer
alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weite-
ren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vor-
gängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung
des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterla-
gen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst wäh-
rend der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftragge-
ber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Voll-
ständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen
sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirt-
schaftsprüfer formulierten Erklärung in gesetzlicher Schriftform oder einer 
sonstigen vom Wirtschaftsprüfer bestimmten Form zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit
der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer
des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder 
Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene
Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirt-
schaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netz-
werkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf

wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beein-
trächtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des 
Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des 
Auftrags in gesetzlicher Schriftform oder Textform darzustellen hat, ist al-
lein diese Darstellung maßgebend. Entwürfe solcher Darstellungen sind

unverbindlich. Sofern nicht anders gesetzlich vorgesehen oder vertraglich 
vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschafts-
prüfers nur dann verbindlich, wenn sie in Textform bestätigt werden. Er-
klärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten 
Auftrags sind stets unverbindlich.

 
(Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Ent-
wurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden 
des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der 
in Textform erteilten Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der 
Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Geset-

die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auf-
traggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfül-
lung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. 
unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der
Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurück-
treten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann 
der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktre-
ten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung,
Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Inte- 
resse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt 
Nr. 9.

(2) Ein Nacherfüllungsanspruch aus Abs. 1 muss vom Auftraggeber un-
verzüglich in Textform geltend gemacht werden. Nacherfüllungsansprü-
che nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, ver-
jähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom
Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkei-

enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äuße-
rung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fäl-
len ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1
-

de, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden,
Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezo-
genen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Da-
tenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers,
insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen 
Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des
§ 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung

Anspruch des Auftraggebers aus dem zwischen ihm und dem Wirtschafts-
prüfer bestehenden Vertragsverhältnis auf Ersatz eines fahrlässig verur-
sachten Schadens, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von

des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, gemäß § 54a Abs. 1
Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt. Gleiches gilt für Ansprüche, die Dritte 
aus oder im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis gegenüber dem
Wirtschaftsprüfer geltend machen.

Allgemeine Auftragsbedingungen
für

 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2024
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(3) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer be-
-

letzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag 

(4) Der Höchstbetrag nach Abs. 2 bezieht sich auf einen einzelnen Scha-
densfall. Ein einzelner Schadensfall ist auch bezüglich eines aus mehreren 

-

Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfol-
genden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder 
gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche 

rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall 
kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch ge-
nommen werden.

(5) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs 
Monaten nach der in Textform erklärten Ablehnung der Ersatzleistung Klage 
erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies 
gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zu-
rückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Kör-

 
nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung gel-
tend zu machen, bleibt unberührt.

(6) § 323 HGB bleibt von den Regelungen in Abs. 2 bis 5 unberührt.

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer 
geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder 
Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist 
ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im  

in gesetzlicher Schriftform erteilter Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und 
mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der 
Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber 
den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des 
Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weite-
re Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuer-
lichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftrag-
geber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und 
vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er 
hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte wesentliche Unrichtig-
keiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen 
erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu 
ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftrag-
geber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen 
Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass 
dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung 
steht.

(3) Mangels einer anderweitigen Vereinbarung in Textform umfasst die lau-
fende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

a) Ausarbeitung und elektronische Übermittlung der Jahressteuererklärun-
gen, einschließlich E-Bilanzen, für die Einkommensteuer, Körperschaft-
steuer und Gewerbesteuer, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber 
vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung 
erforderlichen Aufstellungen und Nachweise

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern

c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den 
unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden

d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von 
Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern

e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der 
unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die  

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein  
Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger Vereinbarungen in Text-
form die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert 
zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuer- 
beratervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwen-
den ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in 
Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Kör-
perschaftsteuer, Gewerbesteuer und Einheitsbewertung sowie aller Fragen 
der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf 
Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf 
dem Gebiet der Erbschaftsteuer und Grunderwerbsteuer,

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der  
Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,

c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit  
Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung,  
Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, 
Liquidation und dergleichen und

d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentations-

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als 
zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung 
etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob 
alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen 
wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung 
der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht über-
nommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber 
kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunika-
tion per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen 
stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den 
Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforde-
rung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zu-
sätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und 
Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vol-
len Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber 
haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen 
Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur 
mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer 
Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbei-
legungsgesetzes teilzunehmen.

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden  
Ansprüche gilt nur deutsches Recht.



 
Besondere Auftragsbedingungen 

für Prüfungen und prüfungsnahe Leistungen  
 

Stand: 30. Juni 2018 
 
 

Präambel 
Diese Auftragsbedingungen ergänzen und konkretisieren die 
vom Institut der Wirtschaftsprüfer e. V. herausgegebenen 
Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (in der dem Auf-
tragsbestätigungs-/Angebotsschreiben beigefügten Fas-
sung) und sind diesen gegenüber vorrangig anzuwenden. Sie 
gelten nachrangig zu einem Auftragsbestätigungs-/ 
Angebotsschreiben. Das Auftragsbestätigungs-/Ange-
botsschreiben zusammen mit allen Anlagen bildet die 
„Sämtlichen Auftragsbedingungen“. 

A. Ergänzende Bestimmungen für Abschlussprüfungen 
nach § 317 HGB und vergleichbare Prüfungen nach 
nationalen und internationalen Prüfungsgrundsätzen 
Die Prüfung wird gemäß § 317 HGB und unter Beachtung 
der von der IFAC (International Federation of Accountants) 
herausgegebenen Internationalen Prüfungsstandards ISA 
(International Standards on Auditing) festgelegten 
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung ("GoA") 
durchgeführt. Diese werden eventuell ergänzt um weitere 
deutsche Verlautbarungen, soweit kein entsprechender ISA 
zur Verfügung steht. Dem entsprechend wird die Prüfung 
unter Beachtung der Grundsätze gewissenhafter 
Berufsausübung so geplant und angelegt, dass Unrichtig-
keiten und Verstöße, die sich auf den Prüfungsgegenstand 
laut Auftragsbestätigungsschreiben wesentlich auswirken, 
mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. 

Alle Prüfungshandlungen werden durchgeführt, die den 
Umständen entsprechend für die Beurteilung als notwendig 
erachtet werden und es wird geprüft, in welcher Form der 
in § 322 HGB resp. den GoA vorgesehene Vermerk zum 
Prüfungsgegenstand erteilt werden kann. Über die Prüfung 
des Prüfungsgegenstands wird in berufsüblichem Umfang 
berichtet. Um Art, Zeit und Umfang der einzelnen 
Prüfungshandlungen in zweckmäßiger Weise festzulegen, 
wird, soweit es für erforderlich gehalten wird, das System 
der rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollen 
geprüft und beurteilt, insbesondere soweit es der Sicherung 
einer ordnungsgemäßen Rechnungslegung dient. Wie 
berufsüblich, werden die Prüfungshandlungen in 
Stichproben durchgeführt, sodass ein unvermeidliches 
Risiko besteht, dass auch bei pflichtgemäß durchgeführter 
Prüfung selbst wesentliche falsche Angaben unentdeckt 
bleiben können. Daher werden z.B. Unterschlagungen und 
andere Unregelmäßigkeiten durch die Prüfung nicht 
notwendigerweise aufgedeckt. Wir weisen darauf hin, dass 
die Prüfung in ihrer Zielsetzung nicht auf die Aufdeckung 
von Unterschlagungen und anderen Unregelmäßigkeiten, 
die nicht Übereinstimmung des Prüfungsgegenstands mit 
den maßgebenden Rechnungslegungsgrundsätzen 
betreffen, ausgerichtet ist. Sollten jedoch im Rahmen der 
Prüfung derartige Sachverhalte festgestellt werden, wird 
dem Auftraggeber („Auftraggeber“) dies unverzüglich zur 
Kenntnis gebracht.  

Vorstehende Ausführungen zu Prüfungszielen und –metho-
den gelten für andere Prüfungen nach nationalen oder 
internationalen Prüfungsgrundsätzen sinngemäß.  

Es ist Aufgabe der gesetzlichen Vertreter des Auftragge-
bers, wesentliche Fehler im Prüfungsgegenstand zu korri-
gieren und uns gegenüber in der Vollständigkeitserklärung 
zu bestätigen, dass die Auswirkungen etwaiger nicht korri-
gierter Fehler, die von uns während des aktuellen Auftrags 

festgestellt wurden sowohl einzeln als auch in ihrer Gesam-
theit für den Prüfungsgegenstand unwesentlich sind. 

B. Auftragsverhältnis 
Unter Umständen werden uns im Rahmen des Auftrages 
und zur Wahrnehmung der wirtschaftlichen Belange des 
Auftraggebers unmittelbar Dokumente, die rechtliche Rele-
vanz haben, zur Verfügung gestellt. Wir stellen ausdrück-
lich klar, dass wir weder eine Verpflichtung zur rechtlichen 
Beratung bzw. Überprüfung haben, noch, dass dieser Auf-
trag eine allgemeine Rechtsberatung beinhaltet; daher hat 
der Auftraggeber auch eventuell im Zusammenhang mit der 
Durchführung dieses Auftrages von uns zur Verfügung ge-
stellte Musterformulierungen zur abschließenden juristi-
schen Prüfung seinem verantwortlichen Rechtsberater vor-
zulegen. Der Auftraggeber ist verantwortlich für sämtliche 
Geschäftsführungsentscheidungen im Zusammenhang mit 
unseren Leistungen sowie die Verwendung der Ergebnisse 
der Leistungen und die Entscheidung darüber, inwieweit 
unsere Leistungen für eigene interne Zwecke des Auftrag-
gebers geeignet sind. 

C. Informationszugang 
Es liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter des 
Auftraggebers, uns einen uneingeschränkten Zugang zu 
den für den Auftrag erforderlichen Aufzeichnungen, Schrift-
stücken und sonstigen Informationen zu gewährleisten. 
Das Gleiche gilt für die Vorlage zusätzlicher Informationen, 
die vom Auftraggeber zusammen mit dem Abschluss sowie 
ggf. dem zugehörigen Lagebericht veröffentlicht werden. 
Der Auftraggeber, wird diese rechtzeitig vor Erteilung des 
Bestätigungsvermerks bzw. unverzüglich sobald sie vor-
liegen, zugänglich machen. Sämtliche Informationen, die 
uns vom Auftraggeber oder in seinem Auftrag zur 
Verfügung gestellt werden, müssen vollständig sein.  

D. Mündliche Auskünfte 
Soweit der Auftraggeber beabsichtigt, eine Entscheidung 
oder sonstige wirtschaftliche Disposition auf Grundlage von 
Informationen und/oder Beratung zu treffen, welche dem 
Auftraggeber mündlich erteilt wurde, so ist der Auftraggeber 
verpflichtet, entweder (a) uns rechtzeitig vor einer solchen 
Entscheidung zu informieren und uns zu bitten, das Ver-
ständnis des Auftraggebers über solche Informationen 
und/oder Beratung schriftlich zu bestätigen oder (b) in 
Kenntnis des oben genannten Risikos einer solchen 
mündlich erteilten Information und/oder Beratung jene 
Entscheidung in eigenem Ermessen und in alleiniger 
Verantwortung zu treffen.  

E. Entwurfsfassungen  
Entwurfsfassungen eines Arbeitsergebnisses dienen 
lediglich unseren internen Zwecken und/oder der 
Abstimmung mit dem Auftraggeber und stellen demzufolge 
nur eine Vorstufe des Arbeitsergebnisses dar und sind 
weder final noch verbindlich und erfordern eine weitere 
Durchsicht. Wir sind nicht dazu verpflichtet, ein finales 
Arbeitsergebnis im Hinblick auf Umstände, die uns seitdem 
im Arbeitsergebnis benannten Zeitpunkt des Abschlusses 
der Tätigkeit, oder in Ermangelung eines solchen 
Zeitpunkts der Auslieferung des Arbeitsergebnisses zur 
Kenntnis gelangt sind oder eintreten, zu aktualisieren. Dies 
gilt dann nicht, wenn wir aufgrund der Natur der Leistungen 
dazu verpflichtet sind. 



 

 

 

F. Freistellung 
Der Auftraggeber ist dazu verpflichtet, uns von allen 
Ansprüchen Dritter (einschließlich verbundener 
Unternehmen) sowie daraus folgenden Verpflichtungen, 
Schäden, Kosten und Aufwendungen (insbesondere 
angemessene externe Anwaltskosten) freizustellen, die aus 
der Verwendung des Arbeitsergebnisses durch Dritte 
resultieren und die Weitergabe direkt oder indirekt durch 
den Auftraggeber oder auf seine Veranlassung hin erfolgt 
ist. Diese Verpflichtung besteht nicht in dem Umfang, wie 
wir uns ausdrücklich schriftlich damit einverstanden erklärt 
haben, dass der Dritte auf das Arbeitsergebnis vertrauen 
darf. 

G. Elektronische Datenversendung (E-Mail) 
Den Parteien ist die Verwendung elektronischer Medien 
zum Austausch und zur Übermittlung von Informationen 
gestattet und diese Form der Kommunikation stellt als 
solche keinen Bruch von etwaigen Verschwiegen-
heitspflichten dar. Den Parteien ist bewusst, dass die 
elektronische Übermittlung von Informationen (insbeson-
dere per E-Mail) Risiken (z.B. unberechtigter Zugriff Dritter) 
birgt.  

Jegliche Änderung der von uns auf elektronischem Wege 
übersandten Dokumente ebenso wie jede Weitergabe von 
solchen Dokumenten auf elektronischem Wege an Dritte 
darf nur nach unserer schriftlichen Zustimmung erfolgen.  

H. Vollständigkeitserklärung 
Die von den gesetzlichen Vertretern erbetene Vollständig-
keitserklärung umfasst gegebenenfalls auch die Bestäti-
gung, dass die in einer Anlage zur Vollständigkeitserklä-
rung zusammengefassten Auswirkungen von nicht korri-
gierten falschen Angaben im Prüfungsgegenstand sowohl 
einzeln als auch insgesamt unwesentlich sind. 

 

 

I. Geltungsbereich  
Die in den Sämtlichen Auftragsbedingungen enthaltenen 
Regelungen – einschließlich der Regelung zur Haftung – 
finden auch auf alle künftigen, vom Auftraggeber erteilten 
sonstigen Aufträge entsprechend Anwendung, soweit nicht 
jeweils gesonderte Vereinbarungen getroffen werden bzw. 
über einen Rahmenvertrag erfasst werden oder soweit für 
uns verbindliche in- oder ausländische gesetzliche oder 
behördliche Erfordernisse einzelnen Regelungen zu 
Gunsten des Auftraggebers entgegenstehen. 

Für unsere Leistungen gelten ausschließlich die 
Bedingungen der Sämtlichen Auftragsbedingungen; 
andere Bedingungen werden nicht Vertragsinhalt, wenn der 
Auftraggeber diese mit uns im Einzelnen nicht ausdrücklich 
schriftlich vereinbart hat. Allgemeine Einkaufsbedingungen, 
auf die im Rahmen automatisierter Bestellungen Bezug 
genommen wird, gelten auch dann nicht als einbezogen, 
wenn wir diesen nicht ausdrücklich widersprochen haben.  

J. Anwendbares Recht / Gerichtsstand 
Für die Auftragsdurchführung sind die von den maßgeb-
lichen deutschen berufsständischen Organisationen (Wirt-
schaftsprüferkammer, Steuerberaterkammer) entwickelten 
und verabschiedeten Berufsgrundsätze, soweit sie für den 
Auftrag im Einzelfall anwendbar sind, bestimmend.  

Auf das Auftragsverhältnis und auf sämtliche hieraus oder 
aufgrund der Erbringung der darin vereinbarten Leistungen 
resultierenden außervertraglichen Angelegenheiten oder 
Verpflichtungen findet deutsches Recht Anwendung. 

Ausschließlicher Gerichtsstand für alle in Verbindung mit 
dem Auftrag oder den darunter erbrachten Leistungen 
entstehenden Rechtsstreitigkeiten ist der Sitz unserer 
Kanzlei / Berufsgesellschaft in Deutschland.  
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